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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nur wenige Wochen vor dem Jahreswechsel überrascht die Finanz-
verwaltung Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit einer ärgerlichen 
Ankündigung: Die Umstellung auf das neue Verfahren für den 
elektronischen Lohnsteuerabzug soll nun verschoben werden, weil 
die Software der Finanzverwaltung noch nicht einwandfrei funkti-
oniert. Auf die Arbeitgeber kommt damit wieder einmal zusätzli-
cher Verwaltungsaufwand zu, der sich mit einer rechtzeitigen An-
kündigung oder besseren Planung bei der Finanzverwaltung hätte 
vermeiden lassen. Was es in diesem Monat sonst noch Neues gibt, 
finden Sie wie immer in der Inhaltsübersicht: 
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Steuerschätzer gehen von etwas höheren Steuereinnahmen aus � ...... 2 
Nichtanwendungsgesetz für den Abzug von Ausbildungskosten � ........ 2 
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 Nov Dez Jan 

Umsatzsteuer mtl. 10. 12. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 10. 12. 10. 

Einkommensteuer - 12. - 

Körperschaftsteuer - 12. - 

Getränkesteuer 10. 12. 10. 

Vergnügungsteuer 10. 12. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

14. 15. 13. 

Gewerbesteuer 15. - - 

Grundsteuer 15. - - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

18. - - 

SV-Beitragsnachweis 24. 23. 25. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 28. 28. 27. 
 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Beamtenweisheit: Seit wir Com-

puter haben, dauert alles länger.« 

Jacques Bellavente 

»Computersysteme sind 

Babylonische Sprachverwirrung 

in zweiter Auflage.« 

Walter Ludin 

»Wozu eigentlich Computer? 

Politiker sind viel berechnender.« 

André Brie 
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Einführung der elektronischen 
Lohnsteuerkarte verzögert sich 

Falsche Daten und Softwarefehler führen zum Chaos bei der 
anstehenden Umstellung des Lohnsteuerabzugsverfahrens. 

Die geplante Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmale (ELStAM), die ab dem 1. Januar 2012 die bisherige Lohn-
steuerkarte ersetzen sollten, wird sich um mehrere Monate verzö-
gern. Als möglicher neuer Starttermin ist nun der April 2012 im 
Gespräch, allerdings ist der tatsächliche Termin bis jetzt ebenso 
unsicher wie die genaue Vorgehensweise für die Übergangszeit. 
Auch die bei den Finanzämtern gespeicherten Lohnsteuermerkma-
le für die Arbeitnehmer sind noch in vielen Fällen fehlerhaft. Das 
zeigen die Schreiben mit den gespeicherten Daten, die die Arbeit-
nehmer in den letzten Wochen vom Finanzamt erhalten haben.  

Bisher gibt es zur ELStAM-Einführung von offizieller Seite nur eine 
recht magere Meldung des Bundesfinanzministeriums: Am 31. Ok-
tober teilte das Ministerium mit, dass sich die Einführung der 
elektronischen Lohnsteuerkarte auf Grund von Verzögerungen bei 
der technischen Erprobung des Abrufverfahrens verschieben wird. 
Bund und Länder würden da-
her einen neuen Termin und 
die weitere Vorgehensweise 
für den Start abstimmen. 

Drei Wochen später gibt es al-
lerdings immer noch keine 
weiteren Angaben, wann ge-
nau das neue Verfahren nun 
starten soll und wie Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer in der Zwischenzeit verfahren sollen. Der 
Deutsche Steuerberaterverband spricht sich daher gegen Überle-
gungen aus, den Start von ELStAM nur um wenige Monate zu verle-
gen und plädiert für eine Verschiebung um ein Jahr auf 2013.  

Es deutet jedoch vieles darauf hin, dass sich die Finanzverwaltung 
auf einen Start des neuen Verfahrens zum 1. April 2012 festlegen 
wird. In diesem Fall müssten die Arbeitgeber die Lohnabrechnun-
gen in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres weiterhin 
auf der Grundlage der Lohnsteuerkarte 2010 machen, um dann im 
April den Lohnsteuerabzug für alle Arbeitnehmer auf der Grundla-
ge der neuen Daten zu korrigieren - was voraussichtlich mit ent-
sprechend viel Aufwand für die Arbeitgeber verbunden ist. 

Wenn sich die für den Lohnsteuerabzug maßgeblichen Verhältnisse 
geändert haben, können Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber auch das 
ELStAM-Informationsschreiben für den Lohnsteuerabzug zur Verfü-
gung stellen. Das teilt das Sächsische Finanzministerium in einer 
Pressemitteilung mit. Arbeitnehmer, die eine Korrektur der ELS-
tAM-Daten veranlasst haben, sollen demnach noch im Dezember 
2011 ein korrigiertes Schreiben erhalten. 

Wird stattdessen weiterhin die Lohnsteuerkarte 2010 verwendet, 
kann es zu gravierenden Steuernachzahlungen kommen, wenn ein 
jetzt noch auf der Lohnsteuerkarte eingetragener Freibetrag für 
2012 nicht neu beantragt wurde oder weggefallen ist. Der Freibe-
trag wird dann nämlich vorerst weiter berücksichtigt, die zu wenig 
einbehaltene Lohnsteuer wird dann aber mit der Umstellung auf 
das neue Verfahren fällig. 

Den Freibetrag für ein Jahr können Arbeitnehmer übrigens bis zum 
30. November des laufenden Jahres beantragen. Auch wer also 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Steuerschätzer gehen von etwas 
höheren Steuereinnahmen aus 

In den letzten Jahren brachen die halb-
jährlich erstellten Steuerschätzungen alle 
bisherigen Rekorde: Zuerst sorgte die Fi-
nanzkrise für nie zuvor gekannte Steuer-
ausfälle, dann ließ der Konjunkturboom 
die Steuerquellen wieder sprudeln. Da ist 
es geradezu eine Erholung, wenn die 
Steuerschätzer einmal nicht ihre letzte 
Schätzung komplett umkrempeln müssen. 
Die aktuellste Steuerschätzung vom No-
vember prognostiziert nun gegenüber der 
Mai-Schätzung nur leicht steigende Steu-
ereinnahmen. Im Jahr 2011 wird das 
Steueraufkommen für Bund, Länder und 
Kommunen vor allem aufgrund der erfreu-
lichen Konjunkturentwicklung voraussicht-
lich um 16,2 Mrd. Euro höher ausfallen als 
zuletzt prognostiziert. Gleichzeitig haben 
sich die Wachstumsaussichten für 2012 
etwas abgeschwächt, sodass die Steuer-
einnahmen dann nur noch 7,4 Mrd. Euro 
über dem Ergebnis der Mai-Schätzung lie-
gen werden. 

 

Nichtanwendungsgesetz für den 
Abzug von Ausbildungskosten 

Die überraschende Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs, dass Kosten für die erste 
Berufsausbildung in der Regel steuerlich 
abzugsfähig sind, soll jetzt durch ein 
Nichtanwendungsgesetz wieder ausgehe-
belt werden (s. auch Beitrag „Inoffizielles 
Jahressteuergesetz“). Zustimmung für 
diese Änderung kommt aus allen politi-
schen Lagern, Steuerrechtler sehen die 
Änderung dagegen sehr kritisch. Der Spre-
cher des Bundesfinanzhofs äußert sich ge-
genüber der Financial Times entspre-
chend: „Entweder werden wir das Gesetz 
selber in Karlsruhe vorlegen, oder ein Be-
troffener wird Verfassungsbeschwerde 
einlegen.“ Berufsanfänger können also 
beim Finanzamt trotzdem per Steuerer-
klärung die Feststellung eines Verlustvor-
trags beantragen. Der Antrag wird dann 
zwar abgewiesen, aber sobald beim Bun-
desverfassungsgericht ein Verfahren an-
hängig ist, ruht ein Einspruch gegen den 
Ablehnungsbescheid zwangsläufig. Wer 
jetzt noch keine Steuererklärung abgibt, 
verspielt wegen der Festsetzungsverjäh-
rung möglicherweise die Chance, von ei-
ner positiven Gerichtsentscheidung zu 
profitieren. Ob sich der Aufwand ange-
sichts des Risikos einer negativen Ent-
scheidung lohnt, muss aber jeder selbst 
entscheiden. 
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jetzt vergisst, einen Antrag für 2012 zu stellen, hat noch fast das 
ganze Jahr 2012 die Möglichkeit, sich einen Freibetrag eintragen 
zu lassen. Für 2011 endet die Möglichkeit, einen Freibetrag zu be-
antragen, entsprechend mit dem 30. November 2011. 

Auch wenn die Finanzverwaltung die Verzögerung in erster Linie 
mit Softwareproblemen bei der Datenschnittstelle für die Arbeit-
geber begründet, gibt es noch ein weiteres Problem bei ELStAM: 
Mittlerweile hat ein Gutteil der Arbeitnehmer vom Finanzamt ein 
Schreiben mit den ab 2012 für sie gültigen Lohnsteuerabzugs-
merkmalen erhalten. Dabei hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen 
die derzeit beim Finanzamt gespeicherten Lohnsteuermerkmale 
nicht korrekt sind. Die Betroffenen müssen dann aktiv werden und 
bei ihrem Finanzamt eine Korrektur beantragen. 

Besonders häufig gibt es Probleme mit der Steuerklasse bei Ehe-
paaren, die bisher die Steuerklassen III und V hatten. Oft ist jetzt 
bei beiden Ehegatten die Steuerklasse IV gespeichert. Auch bei der 

Anzahl der Kinderfreibeträge 
und den Angaben für den Kir-
chensteuerabzug wurden häu-
figer Fehler gemeldet. Weil 
die Finanzämter inzwischen 
mit Korrekturanträgen über-
flutet werden und der Ver-
sand der Schreiben an die Ar-
beitnehmer noch nicht einmal 
abgeschlossen ist, besteht 

durchaus die Möglichkeit, dass auch der nächste ELStAM-
Starttermin nicht gehalten werden kann, weil die Finanzämter mit 
der Bearbeitung der Korrekturen nicht nachkommen. 

Eine Redensart sagt, dass man aus Fehlern klug wird. Die letzten 
Jahre haben aber gezeigt, dass es eine Ausnahme gibt, die diese 
Regel bestätigt: Es gelingt der deutschen Verwaltung beim besten 
Willen nicht, ein großes IT-Projekt fehlerfrei zum anvisierten 
Starttermin umzusetzen. Die Beispiele dafür sind mittlerweile Le-
gion - von der Einführung der Lkw-Maut über die Steueridentnum-
mer bis zum jetzt wieder abgeschafften ELENA. 

Angesichts dieser Bilanz fragt man sich, was die Verantwortlichen 
in der Finanzverwaltung wohl geritten haben muss, als sie noch bis 
Ende Oktober von einer reibungslosen Einführung der elektroni-
schen Lohnsteuerkarte (ELStAM) ausgegangen sind. Man hätte je-
denfalls viel Chaos vermeiden und die Nerven aller Beteiligter 
schonen können, wenn man in der Finanzverwaltung früher auf die 
offenbar doch recht gravierenden Probleme reagiert hätte. � 

 

Inoffizielles Jahressteuergesetz vorm Abschluss 

Das Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz enthält eine Viel-
zahl von Gesetzesänderungen im Steuerrecht. 

Am 27. Oktober 2011 hat der Bundestag das Gesetz zur Umsetzung 
der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vor-
schriften verabschiedet, mit dem in erster Linie die Beitreibungs-
richtlinie der EU umgesetzt werden soll. Daneben sind im Lauf des 
Gesetzgebungsverfahrens jedoch auch immer mehr steuerliche 
Änderungen in das Gesetz aufgenommen worden. Das Gesetz wird 
daher mittlerweile zumindest inoffiziell immer häufiger als „Jah-
ressteuergesetz 2011“ bezeichnet. 

Doppelbesteuerungsabkommen 
mit Liechtenstein abgeschlossen 

Deutschland und Liechtenstein haben 
jetzt ein Doppelbesteuerungsabkommen 
abgeschlossen. Darin werden unter ande-
rem grenzüberschreitende Beteiligungen 
von Quellensteuern entlastet. Mit der 
Verfolgung von Steuersündern hat das Ab-
kommen dagegen weniger zu tun, weil 
dazu schon 2009 ein entsprechendes Ab-
kommen geschlossen wurde. 

 

Frist für Antrag auf eine Verlust-
bescheinigung läuft ab 

Gewinne aus Wertpapiergeschäften ver-
rechnet die Bank normalerweise automa-
tisch mit entsprechenden Verlusten. Wer 
seine Wertpapiere aber auf Depots bei 
mehreren Banken verteilt hat, dem bleibt 
nur der Weg über die Verlustverrechnung 
per Steuererklärung. Dazu brauchen Sie 
eine Verlustbescheinigung der Bank, die 
allerdings nicht automatisch erstellt wird, 
weil die Verluste normalerweise auf das 
Folgejahr vorgetragen werden. Sie müs-
sen die Verlustbescheinigung daher bei 
der Bank beantragen, und zwar für das 
laufende Jahr bis spätestens zum 15. De-
zember 2011. 

 

Besuchsfahrten zu Kindern sind 
keine außergewöhnliche Belastung 

Ein Vater wollte die Kosten für Besuchs-
fahrten zu seiner Tochter als außerge-
wöhnliche Belastung steuerlich geltend 
machen. Das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz hat ihm nun einen Strich durch die 
Rechnung gemacht: Aufwendungen für 
Besuchsfahrten zum Kind sind typische 
Aufwendungen der Lebensführung, die 
durch den Familienleistungsausgleich ab-
gegolten sind, meint das Gericht. Sie sind 
daher nicht als außergewöhnliche Belas-
tungen zu berücksichtigen. 

 

Investitionszulage für leer 
stehende Wohnung 

Investitionszulagen für Mietwohnungen 
gibt es zwar seit einigen Jahren nicht 
mehr, für die Altfälle hat der Bundesfi-
nanzhof jetzt aber eine hilfreiche Ent-
scheidung gefällt. Demnach kann die In-
vestitionszulage auch dann gewährt wer-
den, wenn die Immobilien während des 
fünfjährigen Bindungszeitraums mehr als 
ein Jahr leer stehen. Voraussetzung ist 
lediglich, dass trotz des Leerstandes wei-
terhin eine Vermietungsabsicht besteht. 
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In den meisten Fällen handelt es sich bei den geplanten Änderun-
gen um kleinere Korrekturen im Steuerrecht, die nur wenige Steu-
erpflichtige betreffen oder zumindest ohne große praktische Aus-
wirkung bleiben. Hier ist ein Überblick über die wesentlichen Än-
derungen im Gesetz, die von allgemeinem Interesse sind: 

• Ausbildungskosten: Das erfreuliche Urteil des Bundesfinanzhofs 
zur Abziehbarkeit der Kosten einer Berufsausbildung wird durch 
eine als „Klarstellung“ bezeichnete Gesetzesänderung rückwir-
kend ab 2004 ausgehebelt. Im Gegenzug wird der maximale 
Sonderausgabenabzug für Ausbildungskosten ab 2012 von 4.000 
auf 6.000 Euro angehoben. 

• Riester-Rente: Wer unbeabsichtigt die Zahlung des Eigenbei-
trags für die Riester-Rente versäumt hat, erhält die Möglichkeit, 
den Eigenbeitrag nachzuzahlen und sich damit die staatliche 
Zulage zu sichern. Das betrifft insbesondere nicht berufstätige 
Ehepartner, die die Riester-Zulage bisher auch ohne Eigenbei-
trag erhalten haben. Nach der Geburt eines Kindes zahlt aber 
der Staat für drei Jahre Rentenversicherungsbeiträge, wodurch 
der Ehepartner Mitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung 
wird und damit von der mittelbaren in die unmittelbare Zu-
lagenberechtigung wechselt. Ab 2012 muss dann jeder Riester-
Sparer unabhängig vom Zulagestatus einen Eigenbeitrag von 
mindestens 60 Euro im Jahr - also fünf Euro pro Monat - auf sei-
nen Vertrag einzahlen, um die volle Zulage zu erhalten. Damit 
soll die Rückforderung von Zulagen wegen eines Statuswechsels 
für die Zukunft vermieden werden.  

• Kindergeld: Der Katalog der Freiwilligendienste beim Kinder-
geld wird ab 2011 um den neuen Bundesfreiwilligendienst und 
um den Internationalen Jugendfreiwilligendienst erweitert. 
Dann besteht auch für die 
Kinder ein Kindergeldan-
spruch, die einen dieser 
neuen Dienste leisten. 

• Altersversorgung: Die 
Übertragung von Anrech-
ten auf Altersversorgung - 
beispielsweise von einem 
Riester-Vertrag auf einen 
anderen oder zwischen Verträgen der betrieblichen Altersver-
sorgung - wird steuerneutral möglich. 

• Lohnsteuerabzug: Die lohnsteuerlichen Verfahrensvorschriften 
werden an das neue elektronische Verfahren (ELStAM) ange-
passt. Außerdem werden die für 2011 geltenden Übergangsrege-
lungen aufgehoben, die angesichts der Verzögerung des ELStAM-
Starts wohl noch etwas länger als ursprünglich geplant zur An-
wendung kommen müssen. 

• Abgeltungsteuer: Für Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer 
unterliegen, wird ein automatisches Verfahren für den Abzug 
der Kirchensteuer eingeführt. Die Banken sollen ab 2013 beim 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) anhand der Steuerident-
nummer des Kapitalanlegers dessen Kirchensteuerpflicht abfra-
gen können und dann die Kirchensteuer automatisch einbehal-
ten. Ein Anleger kann beim BZSt allerdings der Übermittlung 
seiner Religionszugehörigkeit an die Banken widersprechen. 

• Sanierungsklausel: Die Sanierungsklausel, die auf Druck der EU-
Kommission ursprünglich komplett gestrichen werden sollte, 
wird nun nur suspendiert. Falls die Kommission eine gegenteili-

Umsatzsteuerliche Behandlung 
von Gutscheinen 

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat sich 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Gutscheinen geäußert. Solange ein Gut-
schein nicht zum Bezug von hinreichend 
bezeichneten Leistungen berechtigt, han-
delt es sich lediglich um den Umtausch 
eines Zahlungsmittels (z.B. Bargeld) in ein 
anderes Zahlungsmittel (Gutschein). Die 
Ausgabe des Gutscheins selbst stellt keine 
Lieferung dar. Es liegt auch keine steuer-
pflichtige Anzahlung vor, weil die Leis-
tung nicht hinreichend konkretisiert ist. 
Erst bei Einlösung des Gutscheins unter-
liegt die Leistung der Umsatzsteuer. Wer-
den dagegen Gutscheine über bestimmte, 
konkret bezeichnete Leistungen ausge-
stellt, unterliegt der gezahlte Betrag als 
Anzahlung der Umsatzsteuer. Wird der 
Gutschein eingelöst, unterliegt ein even-
tuell noch zu zahlender Differenzbetrag 
dann ebenfalls der Umsatzsteuer. 

 

Doppelte Haushaltsführung bei 
langem Weg zur Arbeitsstätte 

Eine doppelte Haushaltsführung ist auch 
bei einer großen Entfernung zwischen Ar-
beitsstätte und Zweitwohnung möglich. 
Mit diesem Urteil gab das Finanzgericht 
Düsseldorf einer Angestellten recht, die 
sich am Beschäftigungsort eine Zweitwoh-
nung zulegte. Nachdem ihr Arbeitgeber 
seinen Firmensitz in eine andere Stadt 
verlegte, musste sie jeden Tag 141 km zur 
Arbeit fahren. Das Finanzamt verweigerte 
daraufhin den Steuerabzug für eine dop-
pelte Haushaltsführung, weil sich die 
Zweitwohnung nicht wie vom Gesetz ge-
fordert am Beschäftigungsort befindet. 
Nach Meinung des Gerichts muss sich die 
Wohnung jedoch nur so weit im Einzugs-
bereich der Arbeitsstätte befinden, dass 
ein tägliches Aufsuchen möglich ist. 

 

Musterverfahren zur Berechnungs-
grundlage bei der 1 %-Regelung 

Die Besteuerung von Firmenwagen steht 
auf dem Prüfstand. Der Bund der Steuer-
zahler teilt mit, dass beim Bundesfinanz-
hof ein Musterverfahren anhängig ist, mit 
dem geprüft werden soll, ob die Verwen-
dung des Bruttolistenpreises als Berech-
nungsgrundlage für die 1 %-Regelung 
rechtmäßig ist. In dem Verfahren geht es 
um die Höhe des privaten Nutzungsvor-
teils für einen Gebrauchtwagen. Einsprü-
che beim Finanzamt ruhen aufgrund die-
ses Verfahrens nun zwangsläufig. 
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ge Entscheidung trifft oder der Europäische Gerichtshof fest-
stellt, dass die Sanierungsklausel zulässig ist, soll sie wieder in 
Kraft treten können. 

• Veranstaltungsleistungen: Rückwirkend zum 1. Juli 2011 sollen 
Veranstaltungsleistungen im Zusammenhang mit Messen und 
Ausstellungen, die im Drittland stattfinden, grundsätzlich als im 
Drittlandsgebiet ausgeführt gelten. 

• Bewertungsrecht: Es erfolgen verschiedene Korrekturen im 
Bewertungsgesetz, unter anderem zur Vermeidung von Besteue-
rungslücken wenn Bodenrichtwerte fehlen. 

• Schenkungen: Mehrere Änderungen betreffen Schenkungen im 
Zusammenhang mit Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Un-
ter anderem wird eine Besteuerungslücke geschlossen, indem 
eine überproportionale Einlage eines Gesellschafters, durch die 
auch der Wert der Anteile der anderen Gesellschafter steigt, 
einer direkten Schenkung an die anderen Gesellschafter gleich-
gestellt wird. 

• Erbschaftsteuer: Haben sowohl der Erblasser als auch der Erbe 
(oder Schenker und Beschenkter) ihren Wohnsitz nicht in 
Deutschland, unterliegen sie nur der beschränkten Erbschaft-
steuerpflicht. In diesem Fall unterliegt nur das in Deutschland 
belegene Immobilien- und Betriebsvermögen der Steuerpflicht, 
übriges Vermögen bleibt steuerfrei. Dafür beträgt der Freibe-
trag in diesem Fall allerdings auch nur 2.000 Euro. Nach Auffas-
sung der EU-Kommission sind diese Bestimmungen diskriminie-
rend und stellen eine ungerechtfertigte Beschränkung des 
freien Kapitalverkehrs dar. Erben aus den EU-Staaten erhalten 
in solchen Fällen daher zukünftig die Möglichkeit, die unbe-
schränkte Steuerpflicht zu beantragen. Dann haben sie zwar 
Anspruch auf den normalen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro, 
müssen aber im Gegenzug das gesamte Erbe versteuern. � 

 

Vorsteuerabzug bei Photovoltaik-Dachanlagen 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Fällen entschieden, wie 
der Vorsteuerabzug für die Errichtung oder Renovierung von 
Dächern für Photovoltaikanlagen zu handhaben ist. 

In drei Fällen musste sich der Bundesfinanzhof mit Ausgaben für 
die Errichtung oder Renovierung von Gebäudedächern befassen, 
die anschließend der Errichtung von Photovoltaikanlagen dienen 
sollten. Weil die Anlagen aufgrund von Einspeiseverträgen der un-
ternehmerischen Tätigkeit dienen, wollten die Kläger nicht nur für 

die Anlage selbst den Vor-
steuerabzug geltend machen, 
sondern auch für die Kosten 
der Dachkonstruktion. 

Grundsätzlich ist das möglich, 
meint der Bundesfinanzhof. 
Die wichtigste Voraussetzung 
dafür, die in allen Fällen er-
füllt sein muss, ist allerdings, 

dass die unternehmerische Nutzung des Daches mindestens 10 % 
ausmacht, denn nur dann kann die Dachkonstruktion dem Be-
triebsvermögen des Photovoltaikunternehmens zugeordnet werden. 
Die Richter gehen davon aus, dass das Dach sowohl dem Gebäude 
allgemein als auch dem Betrieb der Solarstromanlage dient. 

Abzug der Krankenversicherungs-
beiträge des Kindes bei den Eltern 

Eltern können die im Rahmen ihrer Unter-
haltsverpflichtung getragenen Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung ei-
nes Kindes selbst steuerlich geltend ma-
chen. Die Beiträge können allerdings ins-
gesamt nur einmal steuerlich geltend ge-
macht werden. Beantragen die Eltern den 
Abzug der Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge des Kindes in voller Höhe 
als Sonderausgaben, scheidet ein Sonder-
ausgabenabzug dieser Beiträge beim Kind 
aus. Der Abzug der Beiträge darf aber 
nach nachvollziehbaren Kriterien zwi-
schen Eltern und Kind aufgeteilt werden. 
Für den Sonderausgabenabzug kommt es 
nicht darauf an, ob die Eltern tatsächlich 
die Versicherungsbeiträge bezahlt haben. 
Es ist ausreichend, wenn sie ihre Unter-
haltsverpflichtung durch Sachleistungen 
(Unterkunft und Verpflegung) erfüllt ha-
ben. Außerdem kürzen die eigenen Ein-
künfte des Kindes nicht den Sonderausga-
benabzug. 

 

Steuerfreie Bezüge auch beim 
Bundesfreiwilligendienst 

Geld- und Sachbezüge von Soldaten und 
Zivildienstleistenden sind steuerfrei. 
Nachdem der Zivildienst nun durch den 
Bundesfreiwilligendienst abgelöst wurde, 
hat sich das Bayerische Landesamt für 
Steuern zu den Einkünften der Freiwilli-
gendienstleistenden geäußert. Die Bezüge 
aus einem Beschäftigungsverhältnis im 
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 
sollen demnach bis auf Weiteres – vorbe-
haltlich einer späteren gesetzlichen Rege-
lung – aus Billigkeitsgründen steuerfrei 
bleiben können, solange auch die Bezüge 
an freiwillig Wehrdienst- oder freiwillig 
Zivildienstleistende steuerfrei erbracht 
werden. Unabhängig davon müssen Ar-
beitgeber auch bei diesen Beschäftigungs-
verhältnissen sämtliche Arbeitgeber-
pflichten beachten. Dazu gehört insbe-
sondere die Vorlage der Lohnsteuerkarte 
bzw. der Abruf der ELStAM (ab 2012), die 
Abgabe einer Lohnsteueranmeldung (ggf. 
als Nullmeldung) und die Erteilung einer 
Lohnsteuerbescheinigung (ggf. mit steu-
erpflichtigem Lohn von Null). Es wurde 
außerdem entschieden, dass ein Zivil-
dienstzuschlag für Zivildienstleistende 
(Rechtslage vor dem 1.7.2011), die ihren 
Dienst freiwillig verlängern, vorbehaltlich 
einer späteren gesetzlichen Klarstellung 
ebenfalls aus Billigkeitsgründen für eine 
Übergangszeit steuerfrei zu stellen ist. 
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Wenn aus dem Gebäude selbst keine Umsätze erzielt werden, 
muss dazu eine fiktive Miete für das Gebäude zur fiktiven Miete 
für die Überlassung des Daches an einen Anlagenbetreiber ins Ver-
hältnis gesetzt werden. Aus diesem Umsatzschlüssel ergibt sich 
dann der für die Solarstromanlage unternehmerisch genutzte Teil 
des Gebäudes, der eben mindestens 10 % ausmachen muss. 

Die ersten zwei Fälle betrafen eine leer stehende Scheune und ei-
nen ebenfalls leer stehenden Schuppen. Der Bundesfinanzhof ließ 
in diesen Fällen nur einen anteiligen Vorsteuerabzug in Höhe des 
unternehmerischen Nutzungsanteils zu. Der Leerstand sei nämlich 
eine teilweise nichtwirtschaftliche Nutzung des jeweiligen Gebäu-
des, und die ermöglicht im Gegensatz zu einer teilweisen privaten 
Nutzung keine volle Zuordnung des Gebäudes zum Unternehmen. 

Im dritten Fall ging es um einen privat genutzten Carport, auf des-
sen Dach eine Solarstromanlage installiert wurde. Hier durfte der 
Eigentümer den Carport insgesamt seinem Unternehmen zuordnen, 
solange die 10 %-Quote beim Umsatzschlüssel erfüllt ist. Er kann 
dann aufgrund der Unternehmenszuordnung aus den kompletten 
Herstellungskosten für den Carport die Vorsteuer geltend machen. 
Im Gegenzug muss er aber die private Verwendung des Carports als 
unentgeltliche Wertabgabe versteuern. � 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Berater und Mitarbeiter von  

MERGET + PARTNER 

 

 

Frist zur Umstellung auf 
zertifizierte Basisrenten-Verträge 

Gute Nachricht für Kunden von Basisren-
ten-Verträgen („Rürup-Rente“), die bisher 
Ihre Verträge noch nicht auf zertifizierte 
Vertragsmuster umgestellt haben: Das 
Bundesfinanzministerium hat die Frist für 
die Umstellung verlängert. Alle Versiche-
rungsnehmer können die für die Umstel-
lung notwendige Zustimmung noch bis 
zum 31. Dezember 2011 dem Versicherer 
gegenüber erteilen. Mit der Zustimmung 
können noch rückwirkend für das Jahr 
2010 die Voraussetzungen für einen steu-
erlichen Abzug der Beiträge als Sonder-
ausgaben geschaffen werden. Die Rege-
lung betrifft bis zum 31. März 2010 abge-
schlossene Basisrenten-Verträge, die aber 
nach Auffassung der Zertifizierungsstelle 
den nachträglich aufgestellten Zertifizie-
rungskriterien nicht entsprechen. Diese 
Verträge können auf ein zertifiziertes Ba-
sisrenten-Vertragsmuster umgestellt wer-
den, wenn der Kunde hierfür seine Zu-
stimmung erteilt. Als Umstellungsfrist 
hatte das Ministerium ursprünglich den 
30. Juni 2011 vorgesehen, worüber die 
Kunden auch von den Versicherungsunter-
nehmen informiert worden waren. 

 


